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RESOLUTION 57/115 

Verabschiedet auf der 73. Plenarsitzung am 11. Dezember 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/518, Ziffer 8)1. 

57/115. Auswirkungen der atomaren Strahlung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 913 (X) vom 3. Dezem-
ber 1955, mit der sie den Wissenschaftlichen Ausschuss der 
Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen der 
atomaren Strahlung einsetzte, sowie auf ihre danach verab-
schiedeten Resolutionen zu dieser Frage, so auch die Resolu- 
tion 56/50 vom 10. Dezember 2001, in der sie unter anderem 
den Wissenschaftlichen Ausschuss ersuchte, seine Arbeit fort-
zusetzen, 

 mit Dank Kenntnis nehmend von der Arbeit des Wissen-
schaftlichen Ausschusses2, 

 erneut erklärend, dass die Fortsetzung der Arbeit des Wis-
senschaftlichen Ausschusses wünschenswert ist, 

 besorgt über die schädlichen Auswirkungen, die sich aus 
der Strahlenbelastung des Menschen und der Umwelt für die 
heutigen und die kommenden Generationen ergeben können, 

 Kenntnis nehmend von den Auffassungen zur Arbeit des 
Wissenschaftlichen Ausschusses, welche die Mitgliedstaaten 
auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung zum Ausdruck gebracht 
haben3, 

 mit Befriedigung feststellend, dass einige Mitgliedstaaten 
ein besonderes Interesse daran geäußert haben, Mitglieder des 
Wissenschaftlichen Ausschusses zu werden, und ihre Absicht 
bekundend, diese Frage auf ihrer nächsten Tagung weiter zu 
behandeln, 

 sich dessen bewusst, dass es weiterhin notwendig ist, Daten 
über die atomare und die ionisierende Strahlung zu prüfen und 
zusammenzustellen und ihre Auswirkungen auf den Menschen 
und die Umwelt zu analysieren, 

 mit Besorgnis feststellend, dass der Wissenschaftliche Aus-
schuss im Jahr 2002 auf Grund unzureichender Ressourcen 

 
1 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Ägypten, Argentinien, Armenien, Australien, Belarus, Bel-
gien, Bhutan, Bolivien, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Chile, 
China, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, 
Ecuador, Finnland, Frankreich, Griechenland, Guatemala, Indien, Indone-
sien, Island, Israel, Japan, Kanada, Kasachstan, Kuba, Luxemburg, Malay-
sia, Malta, Mexiko, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Pakistan, 
Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Russische Föderation, Schweden, Singa-
pur, Slowakei, Spanien, Südafrika, Thailand, Tschechische Republik, 
Ukraine, Uruguay, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 
und Zypern. 
2 Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundfünfzigste 
Tagung, Beilage 46 (A/57/46). 
3 Ebd., Fifty-seventh Session, Fourth Committee, 10. und 11. Sitzung 
(A/C.4/57/SR.10 und 11) und Korrigendum. 

keine ordentliche Tagung abhalten konnte und infolgedessen 
nicht in der Lage war, sein neues Arbeitsprogramm wirksam 
anzugehen, 

 1. beglückwünscht den Wissenschaftlichen Ausschuss 
der Vereinten Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen 
der atomaren Strahlung zu dem wertvollen Beitrag, den er wäh-
rend der vergangenen siebenundvierzig Jahre seit seiner Ein-
setzung zur besseren Kenntnis und zum besseren Verständnis 
der Mengen, der Folgewirkungen und der Gefahren der ioni-
sierenden Strahlung geleistet hat, sowie dazu, dass er seinen ur-
sprünglichen Auftrag mit wissenschaftlicher Autorität und un-
abhängiger Urteilskraft wahrnimmt; 

 2. bekräftigt den Beschluss, die derzeitigen Aufgaben 
und die unabhängige Rolle des Wissenschaftlichen Ausschusses 
beizubehalten; 

 3. ersucht den Wissenschaftlichen Ausschuss um die 
Fortsetzung seiner Arbeit, darunter auch seiner wichtigen Akti-
vitäten zur Erhöhung des Kenntnisstands hinsichtlich der Men-
gen, der Folgewirkungen und der Gefahren der ionisierenden 
Strahlung jeglichen Ursprungs, und bittet den Wissenschaft-
lichen Ausschuss, der Generalversammlung sein Arbeitspro-
gramm vorzulegen; 

 4. unterstützt die Absichten und Pläne des Wissenschaft-
lichen Ausschusses bezüglich seiner künftigen wissenschaftli-
chen Untersuchungs- und Bewertungstätigkeit im Auftrag der 
Generalversammlung; 

 5. ersucht den Wissenschaftlichen Ausschuss, auf seiner 
nächsten Tagung die Untersuchung der wichtigen Probleme auf 
dem Gebiet der ionisierenden Strahlung fortzusetzen und der 
Generalversammlung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung dar-
über Bericht zu erstatten; 

 6. ersucht das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, 
den Wissenschaftlichen Ausschuss im Hinblick auf die wirk-
same Durchführung seiner Arbeit und die Weitergabe seiner 
Arbeitsergebnisse an die Generalversammlung, die Fachwelt 
und die Öffentlichkeit weiter zu unterstützen; 

 7. dankt den Mitgliedstaaten, den Sonderorganisationen, 
der Internationalen Atomenergie-Organisation und den nicht-
staatlichen Organisationen für ihre Unterstützung des Wissen-
schaftlichen Ausschusses und bittet sie, ihre Zusammenarbeit 
auf diesem Gebiet zu verstärken; 

 8. bittet den Wissenschaftlichen Ausschuss, bei der Aus-
arbeitung seiner künftigen wissenschaftlichen Berichte auch 
weiterhin Wissenschaftler und Sachverständige aus interessier-
ten Mitgliedstaaten zu konsultieren; 

 9. begrüßt in diesem Zusammenhang die Bereitschaft der 
Mitgliedstaaten, dem Wissenschaftlichen Ausschuss sachdien-
liche Informationen zu den Auswirkungen der ionisierenden 
Strahlung in den betroffenen Gebieten zur Verfügung zu stel-
len, und bittet den Wissenschaftlichen Ausschuss, diese Infor-
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mationen zu analysieren und sie gebührend zu berücksichtigen, 
insbesondere im Lichte seiner eigenen Ergebnisse; 

 10. bittet die Mitgliedstaaten, die Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen sowie die in Betracht kommen-
den nichtstaatlichen Organisationen, weitere sachdienliche Da-
ten über die mit verschiedenen Strahlungsquellen verbundenen 
Strahlungsdosen, Folgewirkungen und Gefahren zur Verfügung 
zu stellen, was für den Wissenschaftlichen Ausschuss bei der 
Ausarbeitung seiner künftigen Berichte an die Generalver-
sammlung sehr hilfreich wäre; 

 11. fordert das Umweltprogramm der Vereinten Nationen 
nachdrücklich auf, im Einklang mit Ziffer 7 der Resolution 
56/50 die gegenwärtige Finanzierung des Wissenschaftlichen 
Ausschusses zu überprüfen und zu verstärken, damit der Aus-
schuss die ihm von der Generalversammlung übertragenen 
Funktionen und Aufgaben wahrnehmen kann; 

 12. hebt hervor, dass der Wissenschaftliche Ausschuss 
seine ordentlichen Tagungen jährlich abhalten muss, damit er in 
seinen Berichten die neuesten Entwicklungen und Erkenntnisse 
auf dem Gebiet der ionisierenden Strahlung berücksichtigen 
und somit aktuelle Informationen zur Weiterleitung an alle 
Staaten vorlegen kann. 

RESOLUTION 57/116 

Verabschiedet auf der 87. Plenarsitzung am 11. Dezember 2002, ohne Ab-
stimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/519, Ziffer 11)4. 

57/116. Internationale Zusammenarbeit bei der friedlichen 
Nutzung des Weltraums 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/122 vom 13. De-
zember 1996, 54/68 vom 6. Dezember 1999 und 56/51 vom 
10. Dezember 2001, 

 zutiefst überzeugt von dem gemeinsamen Interesse der 
Menschheit an der Förderung und Ausweitung der Erforschung 
und Nutzung des Weltraums, der Rechtsprovinz der gesamten 
Menschheit, für friedliche Zwecke und an der Fortsetzung der 
Bemühungen, alle Staaten an dem daraus erwachsenden Nutzen 
teilhaben zu lassen, sowie von der Wichtigkeit der internationa-
len Zusammenarbeit in diesem Bereich, für die die Vereinten 
Nationen auch in Zukunft eine Koordinierungsstelle sein soll-
ten, 

 in Bekräftigung der Wichtigkeit der internationalen Zusam-
menarbeit bei der Sicherung der Herrschaft des Rechts, ein-
schließlich der einschlägigen Normen des Weltraumrechts und 
deren wichtiger Rolle für die internationale Zusammenarbeit 
bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums für friedliche 
Zwecke, sowie der Wichtigkeit des weitestmöglichen Beitritts 

 
4 Der Resolutionsentwurf in diesem Bericht wurde vom Vertreter Chiles (im 
Namen der Arbeitsgruppe für internationale Zusammenarbeit bei der fried-
lichen Nutzung des Weltraums) vorgelegt. 

zu internationalen Verträgen, die die friedliche Nutzung des 
Weltraums fördern, um die neu entstandenen Herausforderun-
gen zu bewältigen, 

 ernsthaft besorgt über die Möglichkeit eines Wettrüstens im 
Weltraum und eingedenk der Bedeutung des Artikels IV des 
Vertrags über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von 
Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums ein-
schließlich des Mondes und anderer Himmelskörper5, 

 in der Erkenntnis, dass alle Staaten, insbesondere diejeni-
gen, die in der Raumfahrt führend sind, eingedenk der Bedeu-
tung des Artikels IV des Vertrags über die Grundsätze zur Re-
gelung der Tätigkeiten von Staaten bei der Erforschung und 
Nutzung des Weltraums einschließlich des Mondes und anderer 
Himmelskörper als wesentliche Voraussetzung für die Förde-
rung und Stärkung der internationalen Zusammenarbeit bei der 
Erforschung und Nutzung des Weltraums für friedliche Zwecke 
aktiv zu dem Ziel der Verhütung eines Wettrüstens im Welt-
raum beitragen sollten, 

 in der Erwägung, dass die Frage des Weltraummülls für alle 
Nationen von Belang ist, 

 in Anbetracht der Fortschritte beim weiteren Ausbau der 
friedlichen Weltraumforschung und ihrer Anwendung sowie bei 
verschiedenen einzelstaatlichen und gemeinschaftlichen Welt-
raumprojekten, die zur internationalen Zusammenarbeit beitra-
gen, sowie der Wichtigkeit einer Weiterentwicklung des recht-
lichen Rahmens zur Stärkung der internationalen Zusammenar-
beit auf diesem Gebiet, 

 überzeugt von der Wichtigkeit der Empfehlungen in der Re-
solution "Das Jahrtausend des Weltraums: Wiener Erklärung 
über den Weltraum und die menschliche Entwicklung", die auf 
der vom 19. bis 30. Juli 1999 in Wien abgehaltenen Dritten 
Konferenz der Vereinten Nationen über die Erforschung und 
friedliche Nutzung des Weltraums (UNISPACE III) verabschie-
det wurde6, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Umsetzung der Empfehlungen der UNISPACE III7, 

 in der Überzeugung, dass die Nutzung der Weltraumwis-
senschaft und -technik und ihre Anwendung in Bereichen wie 
Telemedizin, Tele-Unterricht und Erdbeobachtung dazu beitra-
gen, die Ziele der Weltkonferenzen der Vereinten Nationen zu 
verschiedenen Aspekten der wirtschaftlichen, sozialen und kul-
turellen Entwicklung, unter anderem die Beseitigung der Ar-
mut, zu verwirklichen, 

 
5 Resolution 2222 (XXI), Anlage. 
6 Siehe Report of the Third United Nations Conference on the Exploration 
and Peaceful Uses of Outer Space, Vienna, 19-30 July 1999 (Veröffent-
lichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.00.I.3), Kap. I, Resolution 1. 
7 A/57/213. 




